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Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Mitairersatz-

AnShebung.
Oldenburg, den 7 . September 1867.

Unter Bezugnahme auf die Verordnung votn 5.
d . M . , betreffend die Ausführung des Art 61 der
Verfassung des Norddeutschen Bundes , macht das
Staatsministerium hiedurch bekannt, daß das Geschäft
der diesjährigen Militairersatz- Aushebung in diesem Mo¬
nat beginnen, die Einstellung der Rekruten in den Mili-
tairdienst bis zum 15 . Decembcr d . I . erfolgen und da¬
bei nach der Preußischen Militair - Ersatz -Jnstruction
vom 9. Decembcr 1858 , unter Berücksichtigung der
hiesigen besonderen Verhältnisse verfahren werden wird.

Die nachstehende Uebersicht ergiebt die Grund¬
sätze und Formen, welche für das Ersatzgeschäft zur
Anwendung kommen.

Abschnitt I.
Allgemeine Vorschriften über die Wehrpflicht.

8 - r.
Durch die Verordnung vom 5 . d . M . ist in dem

Troßherzogthum die allgemeine Wehrpflicht nach Maß¬
gabe der für daS Königreich Preußen geltende Be¬
stimmungen eingesührt. Befreiungen von Ableistung
der Militair -Dienstpflickt oder zeitweise Zurückstellun¬
gen werden nur zugelassen , sofern es sich um Per¬
sonen handelt, von denen die Ernährung ihrer Fa¬
milien abhängt , oder deren Zurückstellung im öffent¬
lichen Interesse wünschenswerth ist.

Diejenigen Mannschaften, welche nach den bis¬
herigen hiesigen Landesgcsetzen bereits definitiv vom
Militairdienst befreit worden sind oder einen Stell¬
vertreter gestellt haben, bleiben auch ferner von der
Persönlichen Ableistung der Dienstpflicht entbunden.
Alle auf Grund der bisherigen gesetzlichen Bestim- '

mungen im activen Dienst oder auf Ordre -Urlaub be¬
findlichen Mannschaften erfüllen ihre Dienstpflichten
lediglich nach Maaßgabe der oben gedachten Bestim¬
mungen.

8 - 2 - ,Die Stellvertretung ist bei der Aushebung für 1867
nicht mehr zulässig. Jedoch bleibt eS denjenigen zu
der Zahresclasse 1846/67 gehörenden Militairpflichti-

gen , welche nachweislich bis zum 2 . Auguü d . I . ei*
nen Stellvertretungscontract , auch ohne schriftliche Ab¬
fassung desselben, adgelchlossen haben , gestattet, anstatt
der persönlichen Ableistung der Militairpflicht einen
Stellvertreter zu stellen.

§ . 3.
Militairpflichtige , welche durch gerichtliches Erkennt-

niß zu Zuchthausstrafe verurtheilt worden sind , verlieren
daS Recht, Waffen zu tragen , und sind unfähig in die
Armee cinzutreten.

Militairpflichtige, gegen welche aufUntersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt ist , wer¬
den , sofern sie beim Eintritt in das militairpflichtige
Alter noch unter der Wirkung dieser Strafe stehen- von
einem Musterungstermine zum andern zurückgestellt , bis
sie wieder in den Genuß der bürgerlichen Ehrenrechte
treten . Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist, werden sie
ohne Rücksicht auf die Dauer der neben der gedachten
Ehrenstrafe erlittenen Gefängnißstrafe, wie andere Wehr¬
pflichtige behandelt. ( § . 53 der Ersatz -Instruction .)

8 - 4.
Dienstpflichtige Schulamts - Candidaten, welche in

Seminarien ausgebildet sind, genügen ihrer Militair¬
pflicht durch scchswöchenlliche Dienstzeit bei einem In¬
fanterie -Regiment . ( tz . 8 der Ersatz-Instruction .)

8 - 5 .
Junge Leute, welche sich dem Studium der evan¬

gelischen oder katholischen Theologie widmen, werden
bis zum 1 . April deS Kalenderjahres , in welchem sie
daö 26 . Lebensjahr vollenden, zurückgestellt und, wenn
sie bis zu diesem Termine daS Examen abgelegt oder
die Priesterweihe erhalten haben, für Friedenszeiten von
Ableistung der Dienstpflicht befreit.

8 - 6.
Seefahrer , mit Ausnahme der Küstenfahrer, welche

nach Ausweis ihrer Schiffspapiere mindestens 2 Jahre
als Schiffsmannschaften auf Norddeutschen Seeschiffen
gefahren haben, werden als sredienstpfl ' chtig anerkannt
und damit von Erfüllung der Dienstpflicht im Land¬
heere entbunden, ( tz . 6V der Erfatz- Jnstruction .)

Sie gehören vom 20 . bis zum 27 . Jahre zur 1.
Classe, vom 28 . bis zum 32 . Jahre zur 2. klaffe der
Seedienstpflichtigrn und stehen derart zur Disposition
der Bundeö -Kriegs - Marine , daß von ihnen jeder Zeit
ein extravrdinair eintretrnder Bedarf ( jedoch in der 2.
Classe nur für größere Expeditionen) eingezogen werden
darf . (Art . 59 der Bundesverfassung und § . 13 der
Ersatz -Instruction .)

Die Seedienstpflichtigen erhalten s. g. Seewehr¬
pässe.

8 - ?.
Junge Leute von Bildung genügen ihrer Militair¬

pflicht durch einjährigen freiwilligen Dienst (§. 45flgde.
unten .)



8 ' 8.
Dieselbe Berichtigung Mt denjenigen Dienstpflich¬

tigen zu , welche stch tn einer speciellen Richtung der
Wissenschaft oder Kunst oder in einer anderen , dem Ge¬
meinwesen zu Gute kommenden Thätigkeit besonders
auszeichnen und sich hierüber durch glaubhafte Zeug¬
nisse auszuweisen vermögen — deLgl, den kunflgerech
ten ober mechanischen Arbeiter « , welche für ihre Fertig¬
keit besonders ausgebildet sind, sofern es die besondere
Berücksichtigung örtlicher Gewerbsverhältniffe erheischt
oder sie für die zweckmäßige Erhaltun , einer größeren
Fabrikanstalt nicht zu entbehren sind . ( tz . 132 Nro . 3
und 4 der Ersatz -Instruction . )

Abschnitt U.
Bertheiluug des Ersatzbcdarfs und nähere Bezeichnung

der auszuhebenden Mannschaften.
8 - 9.

Der Ersatzbedarf für das BundeSheer wird im
Berhältniß der Seelenzahl auf die einzelnen zum Nord¬
deutschen Bunde gehörenden Staaten repartirt.

Die hiernach auf das Großherzogthum Oldenburg
treffende Ersatzquote wird auf die einzelnen Aushebungs¬
kreise desselben, gleichfalls im Berhältniß der Seelen¬
zahl , sudrepartirt.

8 io.
Die Verpflichtung zum Eintritt in das stehende

Heer beginnt für das Großherzogthum Oldenburg mit
dem 1 . Januar des Kalenderjahres , in welchem die
Militärpflichtigen daS 20 . Lebensjahr vollenden.

Der diesjährigen Ersatz - Aushebung unterliegen alle
in den Zähren 1846 und 1847 geborenen jungen Män¬
ner , welche nicht bisher von den Recrutirungs - Collegien
wegen Dienstuntüchtigkeit für dienstfrei erklärt sind, so¬
wie aus früheren Jahrcsclassen die Zurückgestellten und
bisher wegen Nichterscheinens im Eintrittstermin nicht
in den Dienst Gestellten.

Die Einstellung der Dienstpflichtigen in die Armee
erfolgt nach Jahrgängen und nach Maaßgabe der Loosung.

Zur Completirung der nach tz . 9 auf daS ganze
Großherzogthum und aus die einzelnen Aushebungs¬
kreise treffenden Ersatzquote werden zunächst die vor
dem Jahre 1846 geborenen Militärpflichtigen , deren
Lvosungsnummcr zum Aufruf gekommen ist, und dieje¬
nigen Freiwilligen , deren Dienstzeit mit dem diesjähri¬
gen Eintrittstermin beginnt , verwendet ; sodann haben
dazu die Altersklassen 1846 und 1847 nach Berhältniß
der zu jeder gehörenden diensttüchtigen Mannschaft bei¬
zutragen.

Abschnitt III.
Ersatzbehörden.

8 - ir.
Es gehören in Beziehung auf die Ersatz - Aushe¬

bung :
das Herzogthum Oldenburg zum Bezirk des 10.

ArmeecorpS und der 37 . Infanterie - Brigade,
das Fürstenthum Lübeck zum Bezirk des 9 . Armee¬

korps und der 36 . Infanterie -Brigade,
daS Fkrstenthum Birkenseld zum Bezirk des 8.

ArmeecorpS und der 32 . Infanterie - Brigade.
DaS Herzogthum Oldenburg wird in 2 Land-

wehr - Batatllonö - Bezirke und jeder derselben in 3 Land-
wehr - Compagnie - Bezirke eingetheilt . Der Bezirk eines
Amtes bildet einen „Aushebungskreis " (Aushebungsbe-
ztrk), jedoch wird das Amt Landwührdcn dem Amte
Brake , die Stadt Jever dem Amte Jever , und die
Stadt Varel dem Amte Varel zugelegt . Die Stadt
Oldenburg bildet für sich einen Aushebungskreis.

DaS Fürstenthum Lübeck ist dem Landwehr -Batail¬
lonsbezirk Kiel , das Fürstenthum Birkenfeld dem Land-
wehr -Bataillonsbezirk Saarlouis zugelegt , und bilden
beide je einen Compagnie - Bezirk und Aushebungskreis.

Die Anlage ergiebt die Eintheilung deS Herzog¬
thums Oldenburg in Landwehr -BataillonS - und Com¬
pagnie -Bezirke.

8 12.
Den sämmtlichen Ersatz - Angelegenheiten steht daS

Staatsministerium als oberste Civil - Behörde vor . Das¬
selbe bildet zugleich in Gemeinschaft mit dem betreffen¬
den Gencral - Commando die obere Provinzialinstanz . ;

Die weiteren Ersatzbehörden sind : ^
1 ) die Departements - Ersatz -Commisstonen , bestehend

aus dem Commandeur der betreffenden Infanterie-
Brigade und einem dazu ernannten Civilstaats-
diencr;

2 ) die Kreis - Ersatz - Commissionen , bestehend aus dem
Landwehr - Bezirks -Eommandrur als Militair -Bor,
sitzenden und dem erste« Beamten des Aushebungs¬
kreises als Civilvorsitzcnden.

Außerdem treten tn jedem Aushebungskreise der >
Kreis - Ersatz - Commisflon , sobald diese sich behufs der all¬
jährlich vorzunehmenden Musterung der Mililajrpslichti-
gen, sowie der Prüfung der häuslichen und gewerblichen
Verhältnisse rc . der letzteren constituirt , noch ein Ossicier
und 4 Eingesessene des Aushebungskreises als außer¬
ordentliche Mitglieder hinzu.

In den Fürftenthümern Lübeck und Birkenftld wer¬
den die Civil -Vvrsitzendcn der KreiS - Ersatz -Commissivne « '
besonders ernannt.

Die außerordentlichen Civil - Mitglieder ( tz . 24 der
Ersatz -Instruction ) und eine gleiche Zahl Stellvertreter
werden von den Amtsräthcn , in den Städten I . Cl . von
den Stadträthen , in den Fürftenthümern Lübeck und
Birkenseld von den Provinzialräthen gewählt . In den
Aushebungskreisen Brake , Jever und Varel werden von
dem Gemeinderath der Gemeinde Dedesdorf und von i
den Stadträthen der Städte Jever und Varel je ein l
und von den AmtsräthW der Aemter Brake , Jever und ^
Varel je 3 Civilmitglieder riehst dm entsprechenden i
Stellvertretern gewählt . ^

Sämmtliche Gewählte müssen Grundbesitzer sein, i
Nur erhebliche von den Regierungen anzuerkennende
Gründe können die Richtannahme der Wahl von Seite»
des Gewählten bedingen , in welchem Falle zu einer l
neuen Wahl geschritten wird . !

Zur Beurtheilung der körperlichen Beschaffenheit !
der Militairpflichtigen ist jeder Kreis - Ersatz - Commisnvn
ein Stabsarzt und der Departements - Ersatz - Commission !
ein Oberstabsarzt beigegeben . Die Aerzte sind nicht als
Mitglieder der Commission anzusehen und haben daher
bei den Abstimmungen kein Votum.

Die Entscheidung über die Zulassung zum einjähri¬
gen freiwilligen Dienst erfolgt durch die Departements»
Prüfungs - Commission . (Forts , folgt . )

DdngknMche Bekanntmachungen.
Diejenigen , im Jahre 1847 und in früheren

Jahren gebornen Militairpflichtigen , welche ihrer Mi-
litairpflicht durch einjährigen freiwilligen Dienst ge¬
nügen wollen und es vorziehen , anstatt am 15 . De- ^
cemher d . I . , schon am 1 . Oktober d. I . in Dienst
zu treten , haben sich sofort bei ihrem Heimathsamte
( in des Städten 1 . Classe bei dem Stadtmagistratc)
schriftlich , unter Beifügung der im Z . 45 der Be¬
kanntmachung deS Großherzoglichen StaatSministeri-



uurS vom 7 . d . M . unter Zister I bis 4 vorgeschrie¬
benen Anlage zu melden . Die Großherzoglichen Aem-
ter bezw . Stadtmagistratc werden diese Meldungen
mit den gedachten Anlagen unter Mittheilung derje¬
nigen Verhältnisse , welche etwa als Anhalt für die
Beurtheilung des allgemeinen Bildungsgrades der
Betreffenden dienen können , und unter Beifügung
eines kurzen Gutachtens , möglichst bald und jeden¬
falls vor dem 22 . d. M . an das Recrutirungscolle-
gium einsenden.

Die angemeldeten Militairpflichtigen haben sich
am 24 . d . Mts . , Vormittags 10 Uhr , Hieselbst im
Sitzungszimmer des Recrutirungs - ZollegiumS , zur
Prüfung ihrer Anträge auf Zulassung zum einjähri¬
gen freiwilligen Dienst einzusinden.

Oldenburg , 1867 September 10.
Recrutirungscollegium.

Selkmann.

Während der bevorstehenden Sitzungen des Reichs¬
tags werden in den Grenzen des Norddeutschen Bun¬
des portofrei befördert:

1 . in Reichstagsangelegenheiten alle die¬
jenigen Briefe ( mit Einschluß der Kreuz - oder
Streifband - Sendungen ) und Actensendungen,
welche entweder

g . an den Reichstag oder dessen Präsidenten
adressirt sind , oder

b . von dem Reichstage abgesendet werden . Zm
letzteren Falle (zu d . ) ist erforderlich , daß die
Sendungen als „Reichstagsangelegenheit " be¬
zeichnet , mit dem Siegel des Reichstags ver¬
schlossen und mit der eigenhändigen Namens-
unterjchrift des Präsidenten oder Vicc - Präst-
denten , oder des für Beglaubigung des porto¬
freien Rubrums allgemein bestimmten Beam¬
ten , oder mit dem Namensstempel des Präsi¬
denten versehen sind.

Auch werden für recommandirte Sendungen
Recommandationsgebühren nicht erhoben.

2 . Zn Reichstagsangelegenheiten so¬
wohl , wie in persönlichen Angelegen¬
heiten eines Reichstags - Mitgliedes sind portofrei

g . die von einem Mitgliede des Reichstags in
Berlin zur Post gegebenen , und

b . die an ein Mitglied des Reichstags nach Ber¬
lin gerichteten Briefe mit Einschluß der Kreuz-
und Streifband - Sendungen.

Doch ist diese Portojreiheit ( zu 2 . » . und k .)
dadurch bedingt , daß die genannten Briefschaften höch¬
stens 2 Loth schwer sind , daß bei Briefschaften an
Mitglieder des Reichstags dieselben ausdrücklich in
dieser Weise bezeichnet sind , und daß bei Briefschaf¬
ten von Mitgliedern des Reichstags der Absender
der Bezeichnung „ Mitglied des Reichstags " seinen
Namen eigenhändig hinzusetzt.

Ausgenommen von der portofreien Beförderung
sind die regelmäßigen Sendungen von Zeitungen und
Tagesblättern.

Die vorstehenden Portosreiheiten beginnen mit
dem 10 . d . M.

Oldenburg , Sept . 10 . 1867.
Post - und Telegraphen - Direction.

^ Starklof.

Gemäß der Bundesverfassung und der im Kö¬
nigreich Preußen geltenden Bestimmungen sollen in

diesem Herbst auch die im Zahre 1847
geborenen Militairpflichtigen zur Aushe¬
bung kommen und spätestens in der ersten Hälfte
des Monats December in Dienst gestellt werden.

Es haben daher alle im Zahre 1847 geborene
Militairpslichtige sich unter Vorzeigung eines vom
Prediger kostensrei zu ertheilenden Geburtsscheins
zur Eintragung in die Stammrollen ( Ge¬
meindelisten ) bei dem Gemeindevorsteher
ihrer Heimathgemcinde, (die der Stadtge¬
meinde Zever angehörigen Militairpflichtigen beim
Stadtmagistrate daselbst ) oder falls sie sich als Dienst¬
boten , Haus - und Wirthschaftsbeamte , Handlungs¬
diener , Schüler , Handwerksgesellen , Fabrikarbeiter
in einer andern Gemeinde aufhalten , beim
Gemeindevorsteher ihres Aufenthalts¬
ortes bis zum 24 . d . Mts . zu melden . — Sind
Militairpslichtige zeitweilig oder dauernd abwesend , so
haben ihre Eltern , Vormünder , Lehr - , Brod - oder Fa¬
brikherrn dieselben zur Eintragung in die Stammrollen
ihres Heimaths - rejp . Aufenthaltsorts anzumelden.

Diejenigen , welche die ihnen obliegende Ver¬
pflichtung zur Anmeldung versäumen , verfallen in
eine Geldstrafe bis zu 10 Thalcrn , welcher eventuell
eine entsprechende Gefängnißstrafe substituirt wird,
auch kann den nicht angemelveten Militairpflichtigen
das Recht , an der Loosung Dheil zu nehmen , sowie
der aus etwaigen Reclamationsgründen erwachsende
Anspruch auf Zurücksetzung oder Befreiung vom Mi-
litairdienst entzogen werden.

Amt Zever , 1867 September 14.
v . Heimburg.

Lauts.
In Gemäßheit des tz . 43 der Ministerial - Be-

kanntmachung vom 7 . September 1867 macht daS
Amt hiedurch auf die Bestimmungen des Z . 42 der
genannten Bekanntmachung noch besonders aufmerk¬
sam . Nach jenen Bestimmungen können auf
Grund desfallsiger Reklamationen
auf 1 resp . 2 Zahre zurückgestellt und demnächst zur
Ersatz -Reserve destgnirt werden:

1 . diejenigen Militairpflichtigen , welche nach pflrcht-
mäßiger Ueberzeugung der Ersatzbehöcden die
einzigen Ernährer solcher hülflosen Familien sind,
die durch Entfernung der Ersteren der Noth und
dem Elende Preis gegeben sein würden.

2 . Der einzige erwachsene Sohn einer Wittwe,
deren Ernährung kein anderes Glied der Familie
übernehmen kann , die aber sich selbst zu ernäh¬
ren außer Stande ist.

3 . Eigenthümer von Grundstücken , die ihnen ohne
ihr Zuthun zugefallen und die nicht verpachtet
sind , zu deren Verpachtung oder einstweiligen
Administration und Bewirthfchaftung durch
fremde Hülfe aber wegen Kürze der Zeit oder
wegen der Kultur - Verhältnisse ohne bedeutenden
Verlust keine Veranstaltung hat getroffen werden
können oder überhaupt nicht getroffen werden
kann . Der Werth des Grundstücks kann hier¬
bei nicht entscheiden.

Die einzige dabei in Rücksicht kommende
Bedingung ist , daß ein solches Grundstück wenig¬
stens von dem Werthe fein muß , daß es dem
Eigenthümer den verhältnißmäßigen Lebensunter¬
halt gewährt.



4 . Pächter von Domänen oder ländlichen Privat¬
gütern , denen durch den Tod ihres VaterS oder
Anverwandten oder durch sonstig , Umstände die
Fortsetzung der Pacht auf die noch dauernden
Pachtjahre zugefallen ist, und die im Lause die¬
ser Zeit ohne Nachtheil keine Anstalt zur Ver¬
tretung in der Wirthschaft haben machen können.

Auch hier ist der Werth der Pachtung nicht
in Betracht zu ziehen und cs kommt nur dar¬
auf an , daß die Pacht hinreicht , um allein den
verhältnißmäßigen Lebensunterhalt des Pächters
zu gewähren.

5 . Solche Eigenthümer von Fabriken , Manufakturen
und anderen gewerblichen Etablissements , welche
mehrere Arbeiter beschäftigen , falls der Betrieb
ihnen erst seitdem Letzten Einstellungstermine eigen-
thümlich zugefallen und ihnen keine Zeit geblie¬
ben ist, um für eine zweckmäßige einstweilige
Aufsicht und Führung des Geschäfts zu sorgen.

6 . Ein solcher Militairpflichtiger , welcher als Sohn
eines arbeits - und aufsichtöunsähigen Grund-
und Fabrikbesitzers resp . Pächters nach dem Ur-
theile der Ersatzbehörden als dessen einzige und
unentbehrliche Stütze zur Erhaltung des Grund¬
stücks betrachtet werden muß . Es wird dies
indeß nur dann der Fall sein können , wenn der
betreffende Grund - oder Fabrikbesitzer u . s. w.
nicht im Stande sein sollte , andere Hülfe sich
zu verschaffen.
Hierbei wird noch bemerkt:
daß die erfolgte Verhrirathung eines Militair-

pflichtigen niemals eine Berücksichtigung begründen
kann,

und daß die sub 1 und 2 bezeichnet -» Berück¬
sichtigungen in der Regel nicht eintreten , wenn
die Familie oder Wittwe Unterstützungen aus Ar¬
menfonds beziehen.

Uebrigens finden obige Bestimmungen auch auf
Stiefsöhne und Adoptivsöhne , sowie auf uneheliche
Söhne gegenüber ihrer Mutter gleiche Anwendung.

Wer zu einer Reklamation nach vorstehenden
Bestimmungen berechtigt zu sein glaubt , hat sich
ehestens beim Amte — die der Stadtgemeinde Zever
Angehörigen beim Herrn Stadtdirector daselbst —
persönlich zu melde».

Falls solche Reklamationen nicht mindestens 14
Tage vor dem demnächst bekannt zu machenden Mu¬
sterungstermine angebracht sein werden , so können
sie durchaus keine Berücksichtigung mehr finden , und
werden die Betreffenden auch mit dem Einwand , daß
sie sich für dienstunfähig gehalten und deshalb die
Reklamation unterlassen hätten , nicht gehört werden.

Schließlich werden auch diejenige » Dienstpflichti¬
gen , welche wegen Schwerhörigkeit , starker Kurzsich¬
tigkeit , Epilepsie und wegen Stotterns dienstuntüch¬
tig zu sein glauben , aufgefordert , sich spätestens gegen
den 10 . Oktober d . Z . beim Amte zu melden , welches
welches dann eidesstattliche Vernehmungen über die
betreffenden Behauptungen vornehmen wird . Werden
derartige Behauptungen erst im Musterungstermin
vorgebracht , so haben dieselben durchaus keine Aus¬
sicht aus Berücksichtigung.

Amt Zever , 1867 Sept . 4.
v . H e i m b u r g.

Lauts.
Die im Jahre 1847 geborenen Militairpflichtigen

werden hiedurch aufgefordert , sich bis zum 28 . Sep¬
tember d . Z . zur Eintragung in die Stammrollen
zu melden und zwar in der Regel bei dem Gemeinde¬
vorsteher derjenigen Gemeinde , welcher sie als Mit¬
glieder angehören.

Dienstboten , Haus - und Wirthschaftsbeamte,
Handlungsdiener und Lehrlinge , Handwerksgesellen
und Lehrburschen , Fabrikarbeiter und andere in ähn¬
lichen Verhältnissen stehende Militairpflichtige , welche
sich nicht in ihrer Heimathsgemeinde aufhalten , haben
sich dagegen bei dem Gemeindevorsteher derjenigen Ge¬
meinde , in welcher sie in der Lehre , in Dienst oder
in Arbeit stehen, zu melden.

Sind Militairpflichtige:
1 . in ihrer Heimathsgemeinde nicht anwesend , gleich¬

viel ob sie in einer andern Gemeinde sich auf-
halten und sich auch dort melden müssen oder
nicht,

2 . von ihrem Aufenthaltsorte zeitweilig abwesend
(z . B . auf derReise befindliche Handlungsdiener ),

so haben ihre Eltern , Vormünder , Lehr - , Brod - oder
Fabrikherren dieselben im Falle 1 . beim Gemeindevor¬
steher der Heimathsgemeinde , im Falle 2 . beim Ge¬
meindevorsteher des Aufenthaltsorts anzumelden.

Militairpflichtige , welche sich in einer Gemeinde,
in welcher sie nicht geboren sind, melden , haben ihren
Geburtsschein vorzulegen.

Alles bei Vermeidung der gesetzlichen Strafen
und Nachtheile.

Zever , 1867 September 12.
Der Stadtmagistrat,

v . Harten.
Gerdes.

Unter Bezugnahme auf die Magistratsbekannt'
machung vom 12 . d . M . , betreffend die Meldung der
im Zahre 1847 geborenen Militairpflichtigen , macht
der Magistrat hierdurch noch darauf aufmerksam , daß
Militairpflichtige , welche die vorgeschriebene Meldung
zur Eintragung in die Stammrolle des Orts , in
welcher sie nach obiger Bekanntmachung gestellungs¬
pflichtig sind, unterlassen je nach dem Grade der
Fahrlässigkeit oderAbsichtlichkeit , welcher die unterlassene
Anmeldung zuzuschreiben ist, unter Verlust:

1 . der Berechtigung an der Loosung Theil zu nehmen,
2 . des aus etwaigen Reclamationsgründen erwach¬

senden Anspruchs aus Zurückstellung resp . Be¬
freiung vom Militärdienste,

vorzugsweise zum Militärdienst herangezogen werden
können.

Zever , 1867 Septbr . 17.
Der Stadtmagistrat.
v . Harten. _ _

G e r d e S.
Die Vertheilungsregister
1 . der Stadtanlage,
2 . der Schulanlage,
3 . der Weganlage,
4 . der Skraßenanlage,
5 . des Nachtwächtergeldes,
6 . des Krumstergeldes,

pro 1 . Mai 186 ' / , sind auf 14 Tage vom 16 . d.
M . an auf dem Rathhause Hieselbst auSgelegt.

Zever , 1867 Seplbr . 14.
Der Stadtmagistrat.

v . Harte n . _ —
E e r d e S.



Die diesjährige Hauptköhrung der Zuchtstiere im
XIV . Stierköhrungsverbande , Wangerland , wird von
der Köhrungscommission vorgenommen werden wie
folgt:

1 . Zn den Abtheilungen Oldorf und Wrarden am
30 . September , und zwar in Oldorf Vormittags
10 Uhr bei Eden Gasthause zu Oldorferwarf,
in Wiarden Nachmittags 2 Uhr bei TakenbergS
Gasthause zu Wiarden.

2 . Zn der Äbtheilung Waddewarden am 2 . Okto¬
ber Vormittags 10 Uhr bei Heeren Gasthause
zu Waddewarden.

3 . Zn den Abtheilungen Wüppels und PakenS am
4 . October, und zwar in Wüppels Vormittags
10 Uhr bei Hinrichs Gasthause zu Wüppels , in
Pakens Nachmittags 2 Uhr bei Zülfs Gasthause
zu Hookficl.

4 . Zn den Abtheilungen St . Zoost und Minsen
am 5 . October, und zwar in St . Joost Vor¬
mittags 10 Uhr bei Kirchhoffs Gasthause zur
Altenbrücke , in Minsen Nachmittags 2 Uhr bei
Harms Gasthause zu Minsen.

5 . In den Abtheilungen Hohenkirchen -V und 6
am 7 . October, und zwar in der Abtheilung
Vormittags 10 Uhr bei Bohlken Gasthause zu
Mederns, in der Abtheilung 8 Nachmittags 2
Uhr bei Peters Gasthause zu Hohenkirchen.

6. In den Abtheilungen Middoge und Wiefels am
9 . October und zwar in Middoge Vormittags
10 Uhr bei Wittwe Popken Gasthause zu Mid¬
doge , in Wiefels Nachmittags 2 Uhr bei Seetzen
Gasthause zu Wiefels.

7 . In den Abtheilungcn Tettens ^ und 8 am 10.
October, und zwar in der Abtheilung ^ Vor¬
mittags 10 Uhr bei Gerdes Gasthause zu Neu¬
garmssiel, in der Abtheilung 8 Nachmittags 2
Uhr bei Wolken Gasthause zu Tettens.
Unter Bezugnahme auf Art . 1 deS Gesetzes vom

15 . August 1861, betr . die Einführung einer allge¬
meinen Stierköhrung im Herzogthum Oldenburg,
werden alle Besitzer von Stieren , welche dieselben
zum Belegen gebrauchen wollen, aufgefordert , solche
an den bestimmten Orten der Köhrungscommission
vorzuführen . Die Köhrungscommission wird dann
auch diejenigen Stiere bezeichnen , welche bei der
demnächstigen Vertheilung der Prämien coneurriren
können.

Zu dritten Mitgliedern der Köhrungscommission
in den einzelnen Adtheilungen sind bestimmt:

1 . Für die Abtheilung Oldorf der Achtsmann der
Abtheilung Wiarden.

2 . Für die Abtheilung Wiarden der Achtsmann der
Abtheilung Oldorf.

3 . Für die AblheiluNg Waddewarden der AchtS-
mann der Abtheilung Oldorf.

4. Für die Abtheilung Wüppels der Achtsmann
der Abtheilung Pakens.

5 . Für die Äbtheilung Pakens der Achtsmann der
Abtheilung Wüppels.

6 . Für die Äbtheilung St . Zoost der Achtsmann
der Abtheilung Minsen.

7 . Für die Äbtheilung Minsen der AchtSmann der
Äbtheilung St . Zoost.

8 - Für die Abtheilung Hohenkirchen ^ der Achts¬
mann der Äbtheilung Hohenkirchen 6.

^ Für die Abtheilung Hohenkirchen 8 der Achts-
mann der Abtheilung Hohenkirchen

10. Für die Abtheilung Middoge der Achtsmann der
Abtheilung Wiefels.

11 . Für die Abtheilung Wiefels der Achtsmann der
Abtheilung Middoge.

12 . Für die Abtheilung TettenS ^ der Achtsmann
der Abtheilung TettenS 8.

13 . Für die Äbtheilung TettenS 8 der Achtsmann
der Abtheilung Tettens
Zur Vertheilung der für den Verband auSge-

setzten Prämien zum gleichen Betrage wie in den
früheren Zähren ist Termin auf den 19. October d.
Z . Vormittags 10 Uhr bei Eden Gasthause zu Ol¬
dorferwarf angesetzt und werden die Besitzer der bei
den Hauptköhrungen zu Prämien defignirten Stiere
aufgefordert, dieselben alsdann der Gesammt-Com-
mission vorzuführen.

Amt Zever, 1867 September 13.
v . H e i m b u r g.

_ _ _ Lauts.

AnsNerdmgung.
Für Rechnung der hiesigen Gemeindecasse sollen

am Freitage , den 20 . Sept . d . I .,
Nachmittags 4 Uhr,

in Z . H . Zanssen Wirthshause , wegen Neulegung
zweier Pumpen , die Lieferung des dazu erforderlichen
Holzes, sowie die Zimmer- und Erdarbeiten mindest-
fordernd ausverdungen werden.

Ferner kommt zur Ausverdingung das Anfahren
von 11,000 Steinen von SiebetShaus , die Lieferung
von pl. m . 40 Fuder Sand , so wie die Arbeiten
wegen des LegenS der Steine in die betreffenden Fuß¬
wege.

Sillenstede, 1867 Septbr . 15.
Bud den.

Verpachtungen.
Das dem Herrn Oeconomen E. Lohe in Horum

gehörende, zum St . Joostergroden belegene , von der
Frau Wittwe Thaden erworbene Landgut , bestehend
aus Behausungen , 40 Matten alter Maaße — 38
Matten 115 ^ Ruthen 373 0 § uß neuer Maaße oder
32 Zück 565 ^ Ruthen 20 sfFuß Catastermaaß Lan¬
des , soll am

27 . September d . I . ,
Nachmittags 3 Uhr, im Hause des GastwirthS Pe-

. ters Hieselbst, zum Antritt auf den 1 . Mai 1868,
auf 3 bezw 6 Zahre öffentlich meistbietend verpach¬
tet werden.

Pachtliebhaber werden eingeladen, mit dem Be¬
merken , daß die Bedingungen vom 23 . d . MtS . an
beim Unterzeichneten zur Einsicht ausliegen.

Hohenkirchen, 1867 September 13.
O l t m a n n s.

Die auf Donnerstag, den 19. d . Mls . angesetzte
Verpachtung des Landguts Berg bei Fedderwarden
findet nicht statt, da dasselbe bereits verpachtet ist.

Kniphausen, September 16.

_ E a ss . Rickless Wwe.

Vergantungen.

Aolzverkauf
in Hooksiel.

Bezugnehmend an die „Vorläufige An-



zeige" in Nr . 142, 143, 144 dieser Blätter
soll die per Schiss „Neptun"

, Capt . Weerts,
von Norwegen angebrachte, bedeutende La¬
dung Holz , bestehend in

ca. IS « ,« « « Futz
3/4 bis 1 ^/2 Zoll starken und 6 bis 13 Zoll
breiten Dielen sowie Raffers nunmehr am
Mittwoch , den 2S . Septbe,

Nachmittags präcise 2 Uhr,
zu Hooksiel auf Ordre des HerrnH . G.
F . Lubinns in Jever für Rechnung
besten, den cs angeht, öffentlich meistbietend
mit Zahlungsfrist verkauft werden und zwar,
wenn irgend möglich, ohne anzuhalten.

Die Cavelinge sind diesmal klein ge¬
halten und so zusammengelegt, daß jeder
nur Dielen von einer Länge enthält.

Diese Gelegenheit ist also in jeder Hin¬
sicht mit Recht zu empfehlen und ladet Käu¬
fer ein

v . Cölln, Amt.
Jever , September 15 . 1867. _^

Mahagoniholz -Verkauf.
Für Rechnung dessen, den es angeht, sollen am

Donnerstage , den 26 . dieses Monats,
(und nicht , wie früher angegeben, am Mittwoch,

den 25 . d . Mts . )
Vormittags präcise 10 Uhr ansang .,
in des Gastwirths Jhnken zum Schütting Hieselbst
Behausung:

ca . 8000 Stück prachtvolle, bunte und schlichte
Mahagoni - Fourniere in diversen Längen und
Breiten , in passenden Cavelingen,

sowie auch eine kleine Parthie Jacaranda -Four-
niere,

aus geraume Zahlungsfrist öffentlich meistbietend
durch den Unterzeichneten verkauft werden.

Kausliebhaber werden cingeladen.
Jever , 1867 September 12.

^ v . Cölln.
Der Pferdehändler Herr Karl Haas - auS Oster¬

wald läßt am
Freitage , den 27 . dieses Monats,

Nachmittags 1 Uhr,
im Poppenschen Gastyofe dieselbst

15 Stück Enterfüllen,
24 dito Saugfüllen,

echter butjadinger Race, öffentlich meistbietend ver¬
kaufen.

Wittmund , den 17 . Scptbr . 1867.
Z i l d e n , Auct.

Der Herr Pferdehändler Gerhard von Düffel
Hieselbst beabsichtigt am

Mittwoch , den 2 . Oktober d . I .,
Nachmittags 1 Uhr,

im Poppen '
schen Gasthose hieselbst,

30 Stück ausgezeichnete
Gras - und Sauq -HenaÄ-
Füllen,

Butjadinger Race, öffentlich auf Zahlungsfrist ver¬
kaufen zu lassen.

Wittmund , den 14. September 1867.
I i l d e n , Auct.

Pferde - un- Füllen -Verkauf
Der Pferdehändler Hayen , hieselbst , läßt am !

Sonnabend , den 12 . Oktober d . I ., i
Morgens 10 Uhr anfangend , !

bei seiner Behausung : i
20—30 Stück Saug - und Enterfüllen , auch ^
mehrere zwei -, drei- und vierjährige Pferde

auf geraume Zahlungsfrist meistbietend durch den
Unterzeichneten verkaufen. j

Kaufliebhaber werden eingeladen. !
Jever , 1867 September 17. j

v . Cölln. !

Kirchen-Sachen . !
Es wird zur ehrenden Anerkennung bekannt ge¬

macht, daß der Kaufmann Herz Meyer Israel zu
Jever der dortigen Synagoge eine neue Gesetzrolle
zum Geschenk gemacht hat . ^

Wechsler, Landrabbiner . !
Sonnabend , den 21 . d . Mts .,

wird Nachmittags 5 bis 8 Uhr in des Unterzeichne- >
ten Wohnung die diesjährige Kirchen -Anlage er¬
hoben werden.

Cleverns, 1867 September 12.
Z . F . Martens.

Gemeinde-Sache.
Hebung der Gemeindeanlagen zu Wiefels am

Sonnabend , den 21 . September , Nachmittags 2 Uhr
in Seetzen Wirthshause.

Kr ahn stö v e r.

Gustav -Adolf - Stiftung.
Der Provinzial - Vorstand der Gust .-Ad . - Vereine

Zeverlands ladet hiedurch die Mitglieder der Local¬
vereine sowie alle Freunde und Förderer dieses christ¬
lichen Werkes zu der auf

Sonntag den 22 . September
festgesetzten Generalversammlung in Cleverns ein,
mit dem Bemerken, daß die kirchliche Feier, bei wel¬
cher Herr Pastor Schmidt aus Sillenstede die Fest¬
predigt halten wird, um 3 Uhr ihren Anfang
nimmt , und daß nach derselben über die Verwendung
der gesammelten Beiträge berathen und beschlossen
werden soll.

Der Provinzialvorstand.
Müller . Meinardus . Jansen.

Notifikationen.
Oldenburg. Am

25 . September d . I.
läßt der Bäckermeister Abel sein an der Haarenstraße ^
belegenes Wohnhaus , worin seit langen Jahren mit ^
gutem Erfolg Weißbrod- Bäckerei betrieben, im Amts - !
gerichtS -Locäle öffentlich meistbietend verkaufen, wor¬
auf besonders aufmerksam gemacht wird.



Vom 19 . September d . Z . ab an fährt der
Hovksieler Omnibus um 3 Uhr Nachmittags aus
Zever. Die Fahrt von Hvoksiel nach Zever bleibt
unverändert.

Hooksiel , September 16 . 1867.
Vogeler u . Willms.

Ein fettes Schwein , pl. m . 300 Pfd . schwer,
habe ich in Austrng zu verkaufen.

Schortens , 1867 September 17.
Ehr . Fr . Richter.

Sehr schönen und völlig reinen Rocken zur
Aussaat empfiehlt

Hohenkirchen . F . F . Mammen.
Petroleum , Prima-Waare , ä Kanne 6 gs. , bei
Hohenkirchen . Z . G . O n n e n.
Zwei tüchtige Hausmädchen für einen Gasthof

werden gesucht gegen hohen Lohn. Näheres bei L.
Maschmeier, Kellner bei Herrn Z . D . Luth in
Heppens. _

Mit dem Schiffe „ Margarethes
Capt . Schoon , erwarten dieser Tage
eine Ladung bester engl . Haushal-
tungskohlen , welche zur geneigten
Abnahme bestens empfehlen.

Hinrichs A Peckhaus
in Heppens .

Am Michaelißmarkttage

Tanzmusik
bei F o v k e n im Dünkagel.

Fräulein Friederike Wiehe will das zur Zeitvon ihr bewohnte , in Neustadtgödens an der Deich¬
straße belegene
geräumige Wohnhaus mit angren¬

zendem schönen Garten
öffentlich meistbietend durch den Unterzeichneten ver¬
kaufen lassen.

Licitations -Termin ist auf
Freitag , den 27 . dieses Monats,

Nachmittags 2 Uhr,
im Kloppenburgschen Gasthofe zu Neustadtgödens an-
hescht , wohin Kaufliebhaber hiedurch geladen werden.

Frirdeburg, 16. September 1867.
_ EggerS, Auct.

Die zweite Sendung holländischer Blumeu¬
zwiebeln , als Hyacinthen , Tulpen, Crocus rr . rc -,iraf ein . Zugleich empfehle l^ vlowkn vuropaeuni,
Alpenveilchen , blühende.

G . Stephan , Kunst- u . Handelsgärtner,Jever._ Kunzesch e Gärtnerei.
, Gesucht . Auf sofort 5—6 Wühlarbeiter,
i Krullwarfen. Bern ha rd Meenen.

Gesucht . Zum I . November ein ordentliches"öchenmädchen.

Spinnräder und Haspeln bei
G . Eggers.

Sengwarden , September 1867.
Brief - CouVerte in allen Sorten,

sowie sonstige Schreib - und Zeichen¬
materialien in großer Auswahl em¬
pfiehlt Ä . F . Remmers.

In diesen Tagen erhielt ich eine Sendung wei¬
ßes und buntes Steingut und halte solches , sowiemein Lager von s. g . rheinischen Töpfen und sonsti¬
gen selbstversertigtenTöpferwaaren bei Bedarf bestens
empfohlen. Zugleich bringe mein Lager feiner wei¬
ßer und couleurter Thonösen in gütige Erinnerungmit dem Bemerken, daß ich einige in meinem Hause
zur Anstcht ausgestellt habe.

Z . H . S ch n i e r , Töpfer.
Heute erhielt eine Ladung engl. Kaminkohlen,wovon zu billigen Preisen abgebc. Die Ladung

Schottischer Candle-Kohlen erwarte ebenfalls in die¬
sen Tagen.

Zever, 1867 September 13.
D . König.

Photographie -Rahme in den
neuesten und geschmackvollsten Mu¬
sternder_ M F . Remmero

Sonntag , den 22 . September,
Gartenmusik und Ball

zu Schortens,
wozu einladet H . N . Zimmermann.

Entree 5 Gs.
Zu verkaufen.

Eine Pell- und Mahl-Mühle , sowieeine Säge- , Pell- und Mahl-Mühle mit
Zubehörungen , einige Landgüter in verschie¬denen Größen , zwei Landstellen, zwei Kauf¬
mannshäuser, drei Gasthöfe ersten und zwei¬ten Ranges , sowie einige Häuser , theils mit
Gärten, hier in Jever belegen.

Jever, Mühlenstraße.
Z . H . Carstens.

Jmmobil - Verkauf.
Die zum Nachlasse des weil . LandhäuslinzKGerd Schütte , zur Grafschaft, Gemeinde Sillenstede,

gehörende, daselbst belegene , zur Zeit von Johann
EverS benutzte Landhäusiingsstelle , bestehend aus der
Behausung , großen Gartengründen und ca . 2 Zück
Ländereien, soll zum Antritte auf nächsten Mai
unter der Hand verkauft werden.

Reflectanten werden ersucht, sich am
Sonnabend , den 21 . dieses Monats,

Nachmittags 3 Uhr,
in des Gastwirths Johann Hinrich Zanssen, zu Sil¬
lenstede , Behausung «inzufinden.

Zever, 1867 September 12.
v . Cölln.

B . R . Z h n k e n.
Gasthof Schütting.

Eine kleine Wohnung bei der Kamppütte habe
l>>si den I . November d . Z . zu verafterpachten^ vrr . Ckgarrenmacher G r e ß.

Goltz , Zahnarzt , z . Z . in Zever
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Wir erhielten von England wieder eine große Parthie
OattUN - ILSStV - l 1/ 2—21/2 Gs. die Elle,
VSI88S 8L »»I*LlI »K- LLS8tV , gute Qualität , L Stück von 16

17 Ellen , I Thlc . 5 Gs.
K S . Koopmann L? Sohns Wwe.

Neue Kleiderstoffe und

inter - Buckskin
bei

K
.

S
. Koopman » L Sohns Wwe

Schapers Hotel,
Bremen , Bahnhofsstraße Nr . 34,

wird dem geschätzten reisenden Publikum bestens em¬
pfohlen. Billigste Preise.

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe deS
Haupt - Bahnhofes.

L. W . Schaper.
Kreis -Conferenz, am Sonnabend, den 28.

Septbr . , in Rudolphr ' s Gasthause in Zever, Morgens
11 Uhr u . s. Sämmtliche Lehrer der Stadt und des
Landes werden eingeladen

Thierschau-Verein.
Generalversammlung am Sonnabend, den 21.

d . M . , Nachmittags 3 Uhr im Adler.
Rechnungsablage . — Ueber den Fortbestand des

Vereins.
Zm Aufträge des Vorstandes:

H . D . C l a ß e n , Casseführer.

Schnelldroschkenfahrt
, zwischen

Varel und Jever.
Abfahrt aus Varel um 2*/ , Uhr

Nachmittags (nach Ankunft der Braker Fahrt) beim
Butjadinger Hof

Abfahrt aus Zever um 8 »/ , Uhr Morgens beim
Rüstringer Hof

Diejenigen , die Heppens besuchen wollen,
können diese Fahrt auch schön benutzen , da beide
Fahrten sich am Sander Bahnhofe an den Eisen¬
bahnzug von und «ach Heppens anschließen.

Varel , September 15 . 1867.
Die Compagnie.

Umstände halber ist das
Landgut „Kiefhaus ^,

im Kirchspiel TettenS belegen, groß ca . 47 Matten
Landes bester Bonität, auf nächsten Mai anzutreten,
zu verpachten.

Näheres in nächster Nummer d . Bl.
Jever. Wwe. M e t t ck e r.

Bandwurm -Leidenden,
selbst solchen, welche bereits vergeblich medicinischi
Kuren gebrauchten, wird unter Garantie leichte , sichm
und gefahrlose Heilung durch die Adresse 1,. vr . M,
30 posts rsstsnts Detmold . Zeugni sse gratis.

Geburts -Anzeige.
Durch die glückliche Geburt eines kräftige»

Knaben wurden hoch erfreut
W . Peckhaus und Frau,
Bernhardine , geb . Meyer.

Heppens , 3 . Septemb er 1867. _
Todes -Anzeigen.

Diesen Morgen traf uns der harte Schlag un¬
fern lieben Sohn und Bruder

Hinrich
im Alter von 4*/ , Monaten durch den Tod zu ver¬
lieren.

Theilnehmenden Freunden und Bekannten diese
Anzeige von den trauernden Eltern und Geschwistern.

Rüschenstede , 15. September 1867.
C. H . Zken und Frau,

geb . RemmerS.
Nach einer uns gewordenen Nachricht von E.

B . GerdcS in Nordamerika starb am 28 . Zuli in
Dawenport, Staat Zowa , unser lieber Sohn, Bru¬
der und Schwager,

I . H . von Bergen,
im blühenden Alter von 24 Zähren.

Allen Verwandten und Bekannten des Verstoß
denen bringen dieses zur Anzeige -

die tiefbetrübte Mutter und Geschwister.
Wiarden , S eptember 18 . 1867._ ^
Heute Morgen 2 Uhr endete daS Leben unseren

guten Mutter, der Wittwe des weil. Proptietam,
Heicke Zanssen, im 43 . Lebensjahre. '

Um so mehr trifft uns der harte Schlag,
unser guter Vater ihr erst vor geraum 5 Mona »»

in die Ewigkeit voran ging.
Theilnehmenden Verwandten und Freunde

widmen diese Anzeige
die Kinder der Verewigten.

Zever, 16. September 1867 . _ ^
Druck rmd Brrlsz »»« S. 2. Metick « L Göh« ia 3e»a-
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